
Beschluss (in modifizierter Form):                                          
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, sicherzuste llen, dass die Geschäftsführer 
bzw. Leiter derjenigen städtischen Beteiligungen di e in dem durch die BMA 
erstellten und quartalsweise erscheinenden Beteilig ungsreport über städtische 
Beteiligungen als risikobehaftet (gelbe und rote Am pel) bewertet werden, eine 
umgehende Information über den Inhalt der Einschätz ung/Beanstandung der BMA 
erhalten. Weiterhin sind die Geschäftsführer bzw. L eiter der betreffenden 
Unternehmen zu einer unverzüglichen schriftlichen S tellungnahme zu den 
Feststellungen der BMA anzuhalten, welche dem Stadt rat - möglichst bereits 
zusammen mit dem Beteiligungsreport - zur Verfügung  zu stellen ist. 

 
2. In Umsetzung des Beschlusspunktes 1  werden die folgenden Änderungen in der 

Beteiligungsrichtlinie der Stadt Halle vorgenommen:  
 

a)         Zur Gliederung des Beteiligungs-Reports in nunmehr vier Bestandteile wird 
in Anpassung an den praktizierten Aufbau des Beteil igungs-Reports ein 
4. Spiegelstrich „Zusatzinformationen zur Quartalsb erichterstattung“ auf 
Seite 22 eingefügt.  

 
b)       Zum Adressatenkreis „Ratsmitglieder“ unter  dem 2. Spiegelstrich auf Seite 

23 wird die Formulierung „in den Gremien der Beteil igungsgesellschaften“ 
gestrichen.  

 
           Eingefügt wird : „die vom Stadtrat entsandten/gewählten Mitglieder  in 

Aufsichtsratsgremien, soweit sie nicht zu dem zuvor  genannten 
Personenkreis gehören (auszugsweise für die jeweili ge Beteiligung) 

 
           Der Versand des Beteiligungs-Report an d en Adressatenkreis erfolgt 

zeitgleich durch die BMA. Der/die Oberbürgermeister (in) unterzeichnet eine 
Informationsvorlage über den jeweiligen Beteiligung s-Report an den 
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverw altung und 
Liegenschaften, um formell die Vorlage in den Aussc huss einzubringen.“  

 
c)        Nach der Aufzählung des Adressatenkreises  wird zur steuerungsrelevanten 

Auswertung des Beteiligungs-Reports folgende neue R egelung auf Seite 23 
aufgenommen:  

 
„Die BMA übersendet die „Zusatzinformationen“ aus d em 
Beteiligungs-Report an die Beteiligungen, die in de m Bericht mit 
den Ampelfarben „gelb“ oder „rot“ bewertet wurden.  
 
Die von den Geschäftsleitungen unterschriebenen 
Stellungnahmen erhält die BMA innerhalb von zwei Wo chen 
nach Zugang der „Zusatzinformationen“ in den Beteil igungen. 
 
Die BMA sammelt die Stellungnahmen und fügt diese d em 
Beteiligungs-Report bei.“ 

 
 


